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Botschaft 2016-DIAF-2 26. Januar 2016
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über die Gültigkeit der Verfassungsinitiative  
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik»

Wir unterbreiten Ihnen gemäss den Artikeln 116 und 117 des 
Gesetzes vom 6. April 2001 über die Ausübung der politi-
schen Rechte (PRG) einen Dekretsentwurf über die Gültig-
keit der Verfassungsinitiative in Form eines ausgearbeiteten 
Entwurfs «Transparenz bei der Finanzierung der Politik».

Mit dieser Verfassungsinitiative in Form eines ausgearbeite-
ten Entwurfs (Art. 125 PRG), die am 20. April 2015 vom Ini-
tiativkomitee «Transparenz bei der Finanzierung der Politik» 
eingereicht wurde, wird eine Teilrevision der Verfassung des 
Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 verlangt, um die politi-
schen Parteien, politischen Gruppierungen, Kampagnenko-
mitees und Organisationen, die sich an Wahl- oder Abstim-
mungskampagnen beteiligen, zu verpflichten, ihre Rechnung 
offenzulegen. Ihr Zustandekommen wurde im Amtsblatt Nr. 
42 vom 16. Oktober 2015 festgestellt. Das Ergebnis der Aus-
zählung der Unterschriften und der Text der Initiative wer-
den dem Grossen Rat in Form dieser Botschaft überwiesen 
(Art. 116 Abs. 1 PRG).

Im Rahmen dieses Verfahrens wird der Grosse Rat eingela-
den, über die Gültigkeit der Initiative zu entscheiden (Art. 117 
Abs. 1 PRG).

1. Zustandekommen der Initiative

Ist die Initiative zustande gekommen, so übermittelt der 
Staatsrat das Auszählungsergebnis und den Initiativtext 
gemäss Artikel 116 Abs. 1 PRG dem Grossen Rat für die 
ordentliche Session.

Im vorliegenden Fall kann man feststellen, dass die Ver-
fassungsinitiative in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik» am Ende des 
Verfahrens, das für die Verfassungsinitiative gilt, zustande 
kam:

 > Einreichung des Initiativbegehrens bei der Staatskanzlei 
am 20. April 2015 (Art. 112 PRG);

 > Veröffentlichung des Initiativbegehrens durch die Staats-
kanzlei im Amtsblatt Nr. 18 vom 1. Mai 2015; der Beginn 
der Frist für die Unterschriftensammlung zur Unterstüt-
zung der Initiative wurde auf den 2. Mai 2015 und das 
Ende auf den 30. Juli 2015 festgesetzt (Art. 115 PPG);
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 > Einreichung der Unterschriftenbogen bei der Staatskanz-
lei am 30. Juli 2015 (Art. 107 PRG);

 > Kontroll- und Auszählungsverfahren für die Unterschrif-
ten gemäss den Artikeln 108, 109 und 110 PRG;

 > Feststellung der Staatskanzlei, dass 6698  Unterschriften 
gültig sind, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 42 vom 
16. Oktober 2015.

2. Text der Initiative

Der Text der Verfassungsinitiative in Form eines ausgearbei-
teten Entwurfs lautet wie folgt:

Kantonale Volksinitiative 
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik»

Die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 
wird wie folgt geändert:

Art. 139a (neu) 
Verpflichtung zur Transparenz

1 Politische Parteien, politische Gruppierungen, Kam-
pagnenkomitees und Organisationen, die sich an Wahl- 
oder Abstimmungskampagnen beteiligen, müssen ihre 
Rechnung offenlegen. Insbesondere müssen offengelegt 
werden:

a) bei Wahl- und Abstimmungskampagnen die Finan-
zierungsquellen und das Gesamtbudget der entsprechen-
den Kampagne;

b) für die Finanzierung der obgenannten Organisatio-
nen, der Firmenname der juristischen Personen, die sich 
an der Finanzierung dieser Organisationen beteiligen, 
sowie der Betrag der Zahlungen;

c) die Identität der natürlichen Personen, die sich an der 
Finanzierung dieser Organisationen beteiligen; ausge-
nommen sind Personen, deren Zahlungen pro Kalender-
jahr 5000 Franken nicht übersteigen.

2 Die gewählten Mitglieder der kantonalen Behörden ver-
öffentlichen zu Beginn des Kalenderjahres die Einkom-
men, die sie mit ihrem Mandat und im Zusammenhang 
mit diesem erzielen.
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arbeiten. Aus Gründen, auf die bereits in der Botschaft des 
Staatsrats zum Dekret über die Gültigkeit der Verfassungsin-
itiative «Passivrauchen und Gesundheit» eingegangen wurde 
(TGR 2007, S. 1168 f.), ist es nicht möglich, das Verfahren für 
die Gültigkeit der Initiative mit dem weiteren Verfahren zur 
Frage, ob sich der Grosse Rat der Initiative anschliesst, zu 
verbinden.

5. Schlussfolgerung

Der Grosse Rat wird eingeladen, die Gültigkeit der Verfas-
sungsinitiative in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik» festzustellen.

Gemäss den oben formulierten Angaben müssen der Staats-
rat und dann der Grosse Rat nach dem Inkrafttreten des 
Dekrets später entscheiden, ob sie sich der Initiative anschlie-
ssen wollen.

Wir laden Sie ein, den beiliegenden Dekretsentwurf anzu-
nehmen.

3 Die veröffentlichten Daten gemäss den Absätzen 1 und 
2 werden von der Verwaltung oder einer unabhängigen 
Stelle geprüft. Sobald diese Daten geprüft worden sind, 
werden sie online und auf Papier zur Verfügung gestellt.

4 Im Übrigen regelt das Gesetz die Anwendung. Es 
berücksichtigt insbesondere das Berufsgeheimnis.

3. Gültigkeit der Initiative

In Artikel 117 Abs. 1 PRG ist vorgesehen, dass der Grosse 
Rat über die materielle und formelle Gültigkeit der Initia-
tive befindet. Laut Artikel 117 Abs. 1bis PRG darf diese nicht 
gegen übergeordnetes Recht verstossen, muss durchführbar 
sein und die Einheit der Form, der Materie und der Norm-
stufe wahren.

Die Initiative betrifft einen genau bestimmten Gegenstand 
und es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen ihren 
verschiedenen Punkten; sie entspricht daher der Anforde-
rung an die Einheit der Materie, die von der oben erwähnten 
Bestimmung und von Artikel 123 PRG vorgeschrieben wird. 
Sie ist ausserdem in Form einer allgemeinen Anregung for-
muliert und vermischt nicht Verfassungs- und Gesetzesrang, 
obwohl Zweifel daran angebracht sind, ob ihr Ziel wirk-
lich Verfassungsrang beanspruchen kann. Die Einheit der 
Form und der Normstufe sind folglich ebenfalls eingehalten. 
Zudem deutet nichts darauf hin, dass der in der Initiative for-
mulierte Antrag dem höheren Recht oder der Verfassung des 
Kantons Freiburg widerspricht. Sie betrifft schliesslich einen 
offensichtlich realisierbaren Gegenstand.

Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Verfassungs-
initiative in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs «Trans-
parenz bei der Finanzierung der Politik» für gültig erklärt 
werden.

Der Grosse Rat muss die Gültigkeit der Initiative in Form 
eines Dekrets beschliessen, das mit Beschwerde beim Bun-
desgericht angefochten werden kann.

4. Weiteres Verfahren

Das weitere Verfahren für eine Initiative, die in Form eines 
ausgearbeiteten Entwurfs formuliert wird, ist in Artikel 125 
PRG geregelt. Schliesst sich der Grosse Rat einer in der Form 
eines ausgearbeiteten Entwurfs eingereichten Initiative an, 
so wird diese dem Volk innert einem Jahr zur Abstimmung 
unterbreitet. Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht 
an und arbeitet er keinen Gegenvorschlag aus, so findet die 
Volksabstimmung innert einem Jahr seit der Verabschiedung 
des Dekrets über die Gültigkeit der Initiative statt.

Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht an, so kann 
er innert einem Jahr seit der Verabschiedung des Dekrets 
über die Gültigkeit der Initiative einen Gegenvorschlag aus-


